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Seit einigen Jahren erleben wir einen ste-
ten Zulauf von Flüchtlingen aus Krisenre-
gionen nach Europa, insbesondere in die 
Bundesrepublik Deutschland. Ohnehin 
nimmt Deutschland gemäß dem jüngsten 
„Internationalen Migrationsausblick” der 
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) in-
nerhalb der OECD-Mitgliedstaaten gleich 
hinter den USA als beliebtestes Zielland 
Platz zwei ein. Als Folge der jüngsten Es-
kalation von Glaubenskonflikten in Syrien 
suchen jetzt auch immer mehr Menschen 
aus Krisenregionen Schutz bei uns vor 
Mord, Terror, Misshandlung und sons-
tiger Gewalt. Sie brauchen unsere Hilfe 
und Unterstützung – und unsere Gesell-
schaft braucht diese Menschen.

Weil grundsätzlich niemand dauerhaft 
von Transferleistungen leben möchte, su-
chen viele auch eine berufliche Perspek-
tive in Europa. Nicht wenige haben da-
bei gute berufliche Qualifikationen oder 
zumindest das Potenzial dafür. Vor dem 
Hintergrund des demografiebedingten 
Mangels an Fachkräften kann sich eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten er-
geben, denn:

	Unternehmen könnten Personallücken 
	 schließen und dadurch ihre Produkti-
	 vität steigern,
	Flüchtlinge bekämen eine sichere 
	 Bleibe und könnten sich durch ihre 
	 Arbeit selbst versorgen
	und der deutsche Staat wäre finanziell 
	 und organisatorisch entlastet.

Dieser Leitfaden behandelt lediglich die 
Rahmenbedingungen für Flüchtlinge. 
Andere Formen der Migration sind nicht 
Gegenstand der Darstellung. Er richtet 
sich an Unternehmen, die Interesse an 
der Einstellung von Flüchtlingen als Ar-
beitnehmer oder Auszubildende haben. 
Der Leitfaden will einen ersten Überblick 
durch das Dickicht des Asylrechts ver-
schaffen und dazu beitragen, dass die 
Entscheidung über die Beschäftigung 
von Flüchtlingen und deren Integration 
erleichtert wird. Er erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern dient 
vielmehr als Einstiegslektüre. Für Einzel-
auskünfte ist die Kontaktaufnahme zu 
weiteren fachkundigen Stellen, insbeson-
dere dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) unumgänglich. Eine 
Übersicht mit den Kontaktdaten finden 
Sie auf den Seiten 23 - 25. Insbesondere 
wird darauf hingewiesen, dass häufig po-
litisch bedingte landesrechtsspezifische 
Besonderheiten gelten, die aufgrund ih-
rer zumeist kurzfristigen Wirkungsdauer 
nicht in den nachfolgenden Ausführun-
gen behandelt werden können.

Einleitung Vorwort

Das Schicksal der vor Bürgerkrieg und 
Verfolgung fliehenden und bei uns schutz-
suchenden Menschen ist derzeit das mit 
Abstand dominierende gesellschaftspo-
litische Thema in Europa. Allein für das 
Jahr 2015 rechnet die Bundesregierung 
mit der Ankunft von mindestens 800.000 
Flüchtlingen in Deutschland – tatsächlich 
dürfte die Zahl weitaus höher sein. Nach 
dem so genannten „Königsteiner Schlüs-
sel“ wird Niedersachsen rund 9,3 Prozent 
dieser Menschen aufnehmen. Eine Mam-
mutaufgabe, die uns ungeachtet weiterer 
Entwicklungen mit Sicherheit auch die 
nächsten Jahre noch beschäftigen wird.

Die deutsche Wirtschaft, allen voran 
die IHK-Organisation, sieht sich in der 
Pflicht, ihren Beitrag zur Integration von 
Flüchtlingen zu leisten und bekennt sich 
ausdrücklich dazu. 

Voraussetzung für eine gelungene Inte-
gration in den deutschen Arbeitsmarkt ist 
natürlich ein zügiger und ausreichender 
Spracherwerb. Des Weiteren müssen die 
Asylverfahren beschleunigt werden, damit 
Flüchtlinge und Unternehmen die nötige 
Planungssicherheit haben. Schlussend-
lich muss natürlich auch die Qualifikati-
on stimmen und festgestellt werden, um 
die Menschen ihren Fähigkeiten entspre-
chend einsetzen zu können. 

Die IHK Stade möchte interessierten 
Unternehmen den Einstieg in diese kom-
plexe Materie erleichtern und hat als ers-
ten Schritt diesen Leitfaden zur Orientie-
rung herausgegeben. Wir hoffen, dass er 
Ihnen eine Hilfe bei der Frage nach der 
Integration von Flüchtlingen sein wird.  

Thomas Windgassen	 Maike Bielfeldt
Präsident	 Hauptgeschäftsführerin
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Sehen Sie in der Beschäftigung von
Flüchtlingen grundsätzlich Möglichkeiten 
zur Fachkräftesicherung in Ihrem Unter-
nehmen? 

Sehen Sie in der Beschäftigung von
Flüchtlingen grundsätzlich Möglichkeiten 
zur Fachkräftesicherung in Deutschland?

Die IHK-Organisation engagiert sich seit 
Jahren erfolgreich beim Thema Integrati-
on: angefangen bei der Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsabschlüsse 
über die IHK FOSA (Foreign Skills Appro-
val) bis hin zur Ausbildung junger Men-
schen mit Migrationshintergrund. Anfang 
2015 hat eine repräsentative IHK-Umfra-
ge bei deutschen Unternehmen die Fra-
ge aufgegriffen, inwieweit sie Interesse 
an einer Beschäftigung von Flüchtlingen 
in ihren Betrieben hätten, um dem Fach-
kräftemangel zu begegnen.

Die Suche nach Fachkräften beschäftigt 
die Unternehmen je nach Region und 
Branche unterschiedlich intensiv. Unab-
hängig von der gegenwärtigen Betrof-
fenheit bewerten 41 Prozent der an der 
Umfrage teilnehmenden Unternehmen 
die Möglichkeit, Flüchtlinge als Fach-
kräfte in jeweils eigenen Unternehmen zu 
beschäftigen, grundsätzlich positiv, 24 
Prozent hingegen sehen dafür keine Per-
spektive (vgl. Grafik 1).

Noch deutlicher fällt die Antwort auf die 
Frage aus, ob Flüchtlinge aus Sicht der 
Unternehmen eine Möglichkeit zur Fach-
kräftesicherung in Deutschland darstell-
ten. 63 Prozent der an der Umfrage teil-
nehmenden Unternehmen befürworten 
diesen Ansatz, nur zehn Prozent zeigen 
sich pessimistisch (vgl. Grafik 2).

Die Umfrage ermittelte auch die Grün-
de, die Unternehmen davon abhalten, 
Flüchtlinge zu beschäftigen. Die gewich-
tigsten Probleme sehen die Unterneh-
men bei unzureichenden Kenntnissen 
der deutschen Sprache – ein Aspekt, 
der sich auch in Gesprächen mit Un-
ternehmen und Berufsschullehrkräften 
regelmäßig wiederholt. Weiterhin beein-
trächtigt die Unklarheit über die Aufent-
haltsdauer die Bereitschaft zur Beschäf-
tigung von Flüchtlingen, genauso wie die 
herrschenden rechtlichen Regelungen 
zur Beschäftigung.		            

Die Fakten
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Grafik 1 Unternehmenseinschätzung zur Beschäftigung von Flüchtlingen im eigenen Unternehmen
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Grafik 2 Unternehmenseinschätzung zur Beschäftigung von Flüchtlingen in Deutschland

Ein weiteres Hindernis in der Beschäf-
tigung von Flüchtlingen sieht die Un-
ternehmensseite in dem Problem, die 
Qualifikation der jeweiligen Person nicht 
einschätzen zu können. Hier kann die 
IHK-Organisation mit dem belastbaren 
Instrument IHK FOSA helfen. 

Zwar hat die Bundesregierung bereits 
durch das „Gesetz zur Einstufung weite-
rer Staaten als sichere Herkunftsstaaten 
und zur Erleichterung des Arbeitsmarkt-
zugangs für Asylbewerber und gedulde-
tete Ausländer“ vom 6. November 2014 
die Zugangsbedingungen der Flüchtlinge 
zum deutschen Arbeitsmarkt verbessert 
– das geht aber noch besser! Ein großes 
Problem ist nach wie vor die derzeitige 
Verwaltungspraxis. Laut einer am 26. Mai 
2015 veröffentlichten Studie der Bertels-
mann-Stiftung* ist in keinem anderen 
EU-Land der Bearbeitungsstau von Asyl-
anträgen so groß wie hierzulande. Dies 
erschwert Flüchtlingen die Integration in 
den Arbeitsmarkt erheblich. Der Studie 
zufolge betrug die Bearbeitungsdauer 
2014 durchschnittlich 7,1 Monate. 

Für Flüchtlinge aus bestimmten Ländern 
war sie sogar noch deutlich länger: Bei 
Bewerbern aus Afghanistan betrug sie 
durchschnittlich 16,5 und bei solchen 
aus Pakistan sogar 17,6 Monate. Der 
Bearbeitungsstau ist hiernach nicht nur 
auf die gestiegenen Antragstellerzahlen 
zurückzuführen. Selbst in Dänemark und 
Schweden, wo mehr Asylanträge pro Ein-
wohner gestellt wurden, ist die Anzahl der 
unbearbeiteten Anträge geringer. Dieser 
lange Schwebezustand ist der Haupt-
grund für die Verzögerung der Arbeitsauf-
nahme und erschwert die Integration der 
Flüchtlinge damit erheblich. Denn wel-
cher Arbeitgeber/Ausbilder stellt schon 
Mitarbeiter bzw. Auszubildende ein, die 
jederzeit abgeschoben werden könnten? 
Die IHK-Organisation sieht hier dringen-
den politischen Handlungsbedarf. 

Dies bedeutet vor allem ein zeitnahes und 
unbürokratisches Vorgehen, um die Zeit 
nicht unproduktiv verstreichen zu lassen.

Ob das am 24. Oktober 2015 in Kraft ge-
tretene Asylverfahrensbeschleunigungs-
gesetz dieser Zielsetzung unter Wahrung 
der asylrechtlichen Grundsätze gerecht 
werden wird, bleibt abzuwarten.

*Quelle: Publikation „Die Arbeitsintegration von 
Flüchtlingen in Deutschland“,
Bertelsmann-Stiftung, 1. Auflage 2015
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Als Flüchtling gilt nach der Genfer Flücht-
lingskonvention eine Person, die „aus 
der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-
tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi-
schen Überzeugung sich außerhalb des 
Landes befindet, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie besitzt und den Schutz dieses 
Landes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen dieser Befürchtungen nicht 
in Anspruch nehmen will.“

Als Verfolgung gelten

	Handlungen, die aufgrund ihrer Art
	 oder Wiederholung so gravierend sind,
	 dass sie eine schwerwiegende Verlet-
	 zung der grundlegenden Menschen-
	 rechte darstellen, insbesondere der 
	 Rechte, von denen gemäß Artikel 15 
	 Absatz 2 der EMRK keine Abweichung
	 zulässig ist (insbesondere Art. 3, Folter 
	 oder unmenschliche oder erniedrigen-
	 de Strafe oder Behandlung).
	unterschiedliche Handlungen, deren 
	 Gesamtheit einer schwerwiegenden 
	 Verletzung grundlegender Menschen-
	 rechte gleichkommt.

Weiterführende Informationen:
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Migration nach Deutschland, 
Asyl- und Flüchtlingsschutz

Wer ist „Flüchtling“?

Flüchtlinge unterliegen grundsätzlich den 
Regelungen des Aufenthaltsgesetzes, je-
doch gelten für das Asylverfahren, das Auf-
enthaltsrecht und die Aufenthaltsbeendi-
gung vorrangig die Spezialregelungen des 
Asylgesetzes. Das Asylverfahren sieht vor, 
dass sich ein Ausländer, der in Deutschland 
Schutz vor Verfolgung sucht, persönlich in 
einer Erstaufnahmeeinrichtung als Asylsu-
chender melden muss. Als nächster Schritt 
folgt dann die Stellung eines Asylantrags 
in der Außenstelle des BAMF, die der Erst-
aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist (eine 
Übersicht mit den Kontaktdaten finden Sie 
auf den Seiten 23 - 25)1. Die Einzelfallprü-
fung erfolgt durch das BAMF, das unter 
anderem über die Flüchtlingseigenschaft 
und die daraus folgende Anerkennung als 
Asylberechtigter entscheidet. Diese Aner-
kennung ergeht als schriftlicher Bescheid, 
stellt allerdings noch keinen Aufenthalts-
titel, sondern lediglich dessen Vorausset-
zung dar. Die jeweils zuständige Auslän-
derbehörde entscheidet anschließend auf 
dieser Grundlage über Art und Güte des 
Aufenthaltstitels für den Asylbewerber. 

Reist der Asylbewerber über einen so 
genannten „sicheren Drittstaat“ ein, wird 
er nach der aktuellen Verwaltungspraxis 
nicht als Flüchtling anerkannt und kann 
dorthin zurückgeführt werden. Nach der 
sogenannten „Dublin III-Verordnung“ ist 
das EU-Mitglied zur Durchführung des 
Asylverfahrens zuständig, in welches der 
Asylbewerber von außerhalb der EU ein-
gereist ist. Reist beispielsweise ein Flücht-
ling über Italien in die Bundesrepublik ein, 
könnte sie ihn nach Italien zurückführen. 
Die Bundesregierung hatte insbesonde-
re zu Gunsten von syrischen Flüchtlingen 
durch das sog. „Selbsteintrittsrecht“ die-
ses Verfahren vorübergehend ausgesetzt 
und Flüchtlingen aus Syrien pauschal 
Schutz gewährt. Befindet sich der Flücht-
ling noch im Ausland und kann daher nicht 
persönlich bei einer Erstaufnahmeeinrich-
tung oder Außenstelle des BAMF vorstellig 
werden, gibt es grundsätzlich zwei legale 

Möglichkeiten, nach Deutschland einzu-
reisen:

	Der Flüchtling kann versuchen, über die 
	 deutsche Botschaft, ein deutsches Kon-
	 sulat oder im Einzelfall über eine Notein
	 richtung des UN-Flüchtlingkommissari-
	 ats (UNHCR) ein Einreisevisum zu erhalten.
	Der Bundesinnenminister beschließt in 
	 Abstimmung mit den Ländern bestimmte 
	 Aufnahmekontingente. Dies ist beispiels-
	 weise bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
	 aus Syrien der Fall gewesen. In der Regel 
	 werden dabei vorwiegend Personen auf-
	 genommen, die Verwandte in Deutsch-
	 land haben.

Stammt der Asylbewerber aus einem sog. 
„sicheren Herkunftsland“, so wird sein 
Asylantrag als offenkundig unbegründet 
abgelehnt, es sei denn, dass er im Einzel-
fall hinreichend plausibel machen kann, 
dass die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von Asyl gleichwohl bei ihm vorliegen. 
Als sichere Herkunftsländer gelten alle 
Mitgliedstaaten der EU sowie Albanien, 
Serbien, Bosnien/Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Sene-
gal und Serbien. Liegen die Voraussetzun-
gen für die Gewährung von Asyl nicht vor, 
so kann der Asylbewerber gleichwohl  in 
den Genuss des sog. „subsidiären Schut-
zes“ kommen. Subsidiär Schutzberechtig-
te sind Ausländer, denen trotz fehlender 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Gen-
fer Flüchtlingskonvention ein ernsthafter 
Schaden droht. Als ernsthafter Schaden 
im Sinne dieses Artikels gilt:

	Die Verhängung oder Vollstreckung der 
	 Todesstrafe
	Folter oder unmenschliche oder erniedri-
	 gende Behandlung oder Bestrafung eines 
	 Antragstellers im Herkunftsland
	Eine ernsthafte individuelle Bedrohung
	 des Lebens oder der Unversehrtheit einer 
	 Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt 
	 im Rahmen eines internationalen oder 
	 innerstaatlichen bewaffneten Konflikts

Unter welchen Voraussetzungen
dürfen sich Flüchtlinge wie lange in 
der Bundesrepublik aufhalten? 

Aufgrund der zurzeit extrem hohen Zahlen können die meis-
ten Flüchtlinge nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen aufge-
nommen werden. Für sie stehen Notunterkünfte zur Verfü-
gung. In der Regel werden diese Flüchtlinge nicht erfasst.

1
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Einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, 
ist für die Dauer der Durchführung des 
Asylverfahrens der Aufenthalt im Bundes-
gebiet gestattet. Er hat allerdings keinen 
Anspruch darauf, sich in einem bestimm-
ten Land oder an einem bestimmten Ort 
aufzuhalten. Die Aufenthaltsgestattung 
ist räumlich auf den Bezirk der Auslän-
derbehörde beschränkt, in dem die für 
die Aufnahme des Flüchtlings zuständige 
Aufnahmeeinrichtung liegt, so genannte 
„Residenzpflicht“. Diese darf er nur mit 
Erlaubnis der Ausländerbehörde verlas-
sen, wenn zwingende Gründe vorliegen.

Zum Zwecke der schnelleren Bearbei-
tung der Asylanträge und den sich da-
raus ergebenen Rechtsfolgen, hat der 
Gesetzgeber die allgemeine maximale 
Residenzpflicht von drei auf sechs Mo-
nate erhöht. Für Antragseller aus „siche-
ren Herkunftsländern“ besteht nach der 
neuen Rechtslage sogar eine Residenz-
pflicht für die Dauer des gesamten An-
erkennungsverfahrens und im Fall der 
Ablehnung. Verstößt der Antragsteller ge-
gen diese Residenzpflicht, kann dies im 
Wiederholungsfalle zur Ablehnung sei-
nes Antrages führen. Die Residenzpflicht 
endet in jedem Fall spätestens mit der 
Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. 
Die Zuerkennung des Flüchtlingsschut- 
zes führt zu einer dreijährigen Aufent- 
haltserlaubnis. Danach ist eine Nieder- 
lassungserlaubnis zu erteilen, wenn kein 
Widerruf erfolgt. 

Die Anerkennung als Asylbewerber und 
die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft wird widerrufen, wenn die Voraus-
setzungen für sie nicht mehr vorliegen, 
also keine Verfolgung aus den beschrie-
benen Gründen mehr droht. Der Aus-
länder kann dann ausgewiesen und im 
Zweifel auch abgeschoben werden. Im 
Falle der Gewährung subsidiären Schut-
zes erhält der Ausländer eine Aufent-
haltserlaubnis, die zunächst lediglich auf 
ein Jahr befristet ist und nach erneuter 
Prüfung verlängert werden kann. An-
sprechpartner sind die Migrationssozial-
beratungsstellen wie auch die Außenstel-
len des BAMF (siehe Seiten 23 - 25). 

Weiterführende Informationen:
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Migration nach Deutschland, 
Asyl- und Flüchtlingsschutz, Asylrecht,
Ablauf des deutschen Asylverfahrens
Hotline Arbeiten und Leben in 
Deutschland (030 1815-1111)

Für die Dauer der Pflicht in einer Aufnah-
meeinrichtung zu wohnen (s.o.), darf der 
Ausländer in der Regel keine Erwerbstä-
tigkeit ausüben. Nach drei Monaten kann 
ihm die Ausländerbehörde eine Beschäf-
tigung erlauben, wenn die Bundesagen-
tur für Arbeit zugestimmt hat oder durch 
Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die 
Ausübung der Beschäftigung ohne diese 
Zustimmung zulässig ist.

Einem Ausländer aus einem sicheren 
Herkunftsstaat (s.o.), der nach dem 31. 
August 2015 einen Asylantrag gestellt 
hat, darf während des Asylverfahrens 
die Ausübung einer Beschäftigung nicht 
erlaubt werden. Ist eine Zustimmung er-
forderlich, so kann die Bundesagentur für 
Arbeit diese erteilen, 

wenn
	sich durch die Beschäftigung von Aus-
	 ländern nachteilige Auswirkungen auf  
	 den Arbeitsmarkt, insbesondere der Be-
	 schäftigungsstruktur, der Regionen und 
	 der Wirtschaftszweige nicht ergeben 

und
	für die Beschäftigung deutscher Arbeit-
	 nehmer sowie Ausländer, die diesen 
	 hinsichtlich der Arbeitsaufnahme recht-
	 lich gleichgestellt sind oder andere 
	 Ausländer, die nach dem Recht der 
	 EU einen Anspruch auf vorrangigen Zu-
	 gang zum Arbeitsmarkt haben, nicht 
	 zur Verfügung stehen (so genannte
 „Vorrangprüfung“).

Mit der zweiten Verordnung zur Änderung 
der Beschäftigungsverordnung vom 11. 
November 2014 sowie den Erleichterungen 
im Asyl- und Aufenthaltsrecht, die Ende 
des vergangenen Jahres beschlossen wor-
den sind, entfällt die Vorrangprüfung nun

	für Hochschulabsolventen in Engpass-
	 berufen, die die Voraussetzungen für 
	 eine so genannte „Blaue Karte“ EU er-
	 füllen

oder
	für Fachkräfte, die eine anerkannte Aus-
	 bildung für einen Engpassberuf nach 
	 der Positivliste der Bundesagentur für 
	 Arbeit haben bzw. an einer Maßnahme 
	 für die Berufsanerkennung teilnehmen

oder
	wenn der Asylbewerber seit 15 Mona-
	 ten ununterbrochen erlaubt, geduldet 
	 oder mit einer Aufenthaltsgestattung in 
	 Deutschland lebt.

Mit Anerkennung seines Flüchtlingssta-
tus ist dem Asylberechtigten der Zugang 
zum Arbeitsmarkt uneingeschränkt mög-
lich. 

Maßgeblich ist die Einzelfallprüfung. Als 
Ansprechpartner steht Ihnen der örtliche 
Arbeitgeberservice der Bundesagentur 
für Arbeit zur Seite.

Für Flüchtlinge gilt der gesetzliche Min-
destlohn unter den gleichen Vorausset-
zungen wie für alle anderen Arbeitnehmer.

Weiterführende Informationen:
Bundesminesterium des Inneren
www.bmi.bund.de
Suchbegriff: Neuregelungen im 
Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht
Bundesagentur für Arbeit
Servicerufnummer für 
Arbeitgeber 0800 4 5555 20
www.arbeitsagentur.de / Pfad: 
Unternehmen, Abeitskräftebedarf 

Dürfen Flüchtlinge einer 
Beschäftigung in der 
Bundesrepublik nachgehen?
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Bei der Frage einer Ausbildung ist recht-
lich zwischen den verschiedenen Ausbil-
dungsarten zu unterscheiden:
 
	Schulische Berufsausbildungen sind für 
	 Asylbewerber stets möglich und bedür-
	 fen weder einer Genehmigung durch die  
	 Ausländerbehörde noch der Zustimmung 
	 durch die Bundesagentur für Arbeit.

	Duale Ausbildungen sind für Asylbewer-
	 ber ab dem 4. Monat möglich und bedür-
	 fen der Genehmigung durch die Aus-
	 länderbehörde. Eine Zustimmung der 
	 Bundesagentur für Arbeit ist auch in 
	 diesem Fall nicht erforderlich.

Mit Anerkennung seines Flüchtlingssta-
tus ist dem Asylberechtigten der Zugang 
zur dualen Ausbildung uneingeschränkt 
möglich. 

Selbst ein Asylbewerber dessen Asyl-
antrag abgelehnt worden ist, kann unter 
folgenden Umständen zum Zwecke der 
Aufnahme einer qualifizierten Berufsaus-
bildung seine sog. „Duldung“ in der Bun-
desrepublik beantragen: 

	Die Ausbildung muss vor Beginn der 
	 Vollendung seines 21. Lebensjahres 
	 beginnen. 
	Er darf nicht aus einem „sicheren Her-
	 kunftsland“ stammen (s.o.).
 	
Die Ausländerbehörde erteilt die Duldung 
für zunächst ein Jahr. Danach kann sie 
die Duldung für jeweils ein weiteres Jahr 
verlängern, wenn die Ausbildung fortdau-
ert und in einem angemessenen Zeitraum 
mit ihrem Abschluss zu rechnen ist. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Aus-
bildung kann der Geduldete eine befris-
tete Aufenthaltserlaubnis erhalten, sofern 
er eine seinem Abschluss entsprechende 
und für seinen Lebensunterhalt ausrei-
chend bezahlbezahlte Stelle findet.

Weiterführende Informationen:
Bundesagentur für Arbeit
Servicerufnummer für 
Arbeitgeber 0800 4 5555 20
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Migration nach Deutschland,
Studium und Ausbildung

Dürfen Flüchtlinge eine Ausbildung in 
der Bundesrepublik absolvieren?

Flüchtlinge können Praktika absolvieren. 
Ein Praktikum dient dem Zweck, den Ab-
solventen auf seine spätere berufliche 
Tätigkeit vorzubereiten, indem seine er-
worbenen oder noch zu erwerbenden 
Kenntnisse in praktischer Anwendung 
im Unternehmen vertieft werden. Hier ist 
also ein Mindestmaß an Eingliederung 
in den Betriebsablauf notwendig. Daher 
ist grundsätzlich die Genehmigung der 
Ausländerbehörde erforderlich. Einer Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit 
bedarf es neuerdings hingegen nicht in 
folgenden Fällen:

•	Pflichtpraktika
	 Liegt vor, wenn es verpflichtend auf-
	 grund einer schulrechtlichen Bestim-
	 mung oder im Rahmen einer Ausbil-
	 dungsordnung, einer hochschulrechtli-
	 chen Bestimmung oder im Rahmen ei-
	 ner Asubildung an einer gesetzlich gere-
	 gelten Berufsakademie geleistet wird. 
•	Praktika zur Berufsorientierung
	 Keine Pflichtpraktika, die maximal drei 
	 Monate lang sein dürfen. Asylbewerber 
	 erlangen durch diese vorübergehende 
	 betriebliche Tätigkeit praktische Kennt-
	 nisse und Erfahrungen.

Praktika im vorstehendem Sinne unterlie-
gen nicht dem gesetzlichen Mindestlohn.
Von den Praktika zu unterscheiden sind 
sog. „Maßnahmen der Arbeitsförderung“:
 
•	Maßnahmen zur Feststellung, Verringe-
	 rung oder Beseitigung von Vermittlungs-
	 hemmnissen
	 Sie haben das Ziel, die vorhandenen be-
	 rufsfachlichen Kenntnisse der Teilneh-
	 mer festzustellen oder solche Kenntnis-
	 se zu vermitteln. Sie darf die Dauer von 
	 sechs Wochen nicht überschreiten und 
	 muss bei der Agentur für Arbeit bean-
	 tragt werden. Eine Genehmigung durch 
	 die Ausländerbehörde ist hier nicht nötig.

•	Einstiegsqualifizierung
	 Sie dient dem Zweck, angehende Auszu-
	 bildende an die angestrebte Ausbildung 
	 heranzuführen, wenn die entsprechen-
	 den Qualifikationen für die Ausbildung 
	 noch nicht vorliegen. Dies kann bei ei-
	 ner Lernbeeinträchtigung oder sozialen 
	 Benachteiligung der Fall sein. Sie kann 
	 eine Dauer von sechs bis zwölf Wochen 
	 betragen. Auch sie muss bei der Agen-
	 tur für Arbeit beantragt und darüber hi-	
	 naus von der Ausländerbehörde geneh-
	 migt werden.  

Maßnahmen der Arbeitsförderung unter-
liegen ebenfalls nicht dem gesetzlichen 
Mindestlohn.  

Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) hat mit seinem neuen 
Online-Portal „Praktika für Flüchtlinge“ 
eine Plattform für Unternehmen geschaf-
fen, die entsprechende Praktikumsplätze 
vorhalten und Flüchtlingen den Einstieg in 
das Berufsleben erleichtern wollen. Unter-
nehmen können nun gezielt ihre Angebo-
te auf der Webseite des IHK-Praktikums-
portals veröffentlichen.

Weiterführende Informationen:
www.ihk-praktikumsportal.de/
fluechtlinge

Dürfen Flüchtlinge ein Praktikum in 
der Bundesrepublik absolvieren? 
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Personen, die im Ausland einen Berufs-
abschluss in einem staatlich anerkann-
ten Beruf erworben haben, verfügen seit 
dem 1. April 2012 über einen Rechtsan-
spruch auf ein Feststellungsverfahren zur 
Überprüfung der Gleichwertigkeit dieses 
Abschlusses mit der entsprechenden Re-
ferenzqualifikation in Deutschland. Die 
Staatsangehörigkeit und der Aufenthalts-
status des Antragstellers spielen für die 
Beantragung dieser Gleichwertigkeits-
prüfung keine Rolle. Damit können auch 
Flüchtlinge ihren im Herkunftsland erwor-
benen Berufsabschluss in Deutschland 
anerkennen lassen. 

Vor allem das im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
betriebene Internetportal „Anerkennung 
in Deutschland“ informiert, wie und wo 
man ausländische Berufsabschlüsse an-
erkennen lassen kann. Anerkennungs-
suchende müssen sich zur Gleichwertig-
keitsüberprüfung an die jeweils für ihren 
Beruf zuständige Stelle wenden: Das sind 
für die Gleichwertigkeitsprüfung bei Aus-
bildungsberufen im dualen System in der 
Regel die Industrie- und Handelskam-
mern sowie die Handwerkskammern. Bei 
den reglementierten Berufen – also Beru-
fen wie Arzt oder Krankenpfleger, für die 
der Berufszugang staatlich geregelt ist – 
richtet sich die Zuständigkeit nach dem 
jeweiligen Fachrecht und den Bestimmun-
gen der Bundesländer. 

Im Bereich der IHK-Berufe übernimmt 
die Bewertung und Anerkennung der be-
ruflichen Abschlüsse zentral die von den 
IHKs geschaffene IHK FOSA in Nürnberg. 
Sie prüft die Gleichwertigkeit des aus-
ländischen Berufsabschlusses mit dem 
deutschen Referenzberuf auf Antrag, der 
schriftlich und eigenhändig unterschrie-
ben bei ihr eingehen muss. Das Antrags-
formular und weitere Informationen zu 
den beizufügenden Unterlagen, zu den 
Gebühren und zum Verfahren erhält man 
auf den Internetseiten der IHK FOSA. Die

örtliche IHK unterstützt den Antragsteller 
vor allem beim Ausfüllen des Antragsfor-
mulars und bei der Bestimmung des deut-
schen Berufsabschlusses, mit dem der 
Vergleich vorgenommen werden soll.

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie initiierte und geförderte BQ-
Portal ist das zentrale Informationsange-
bot zu ausländischen Berufsqualifikatio-
nen in Deutschland. Es bietet umfassende 
Informationen, um ausländische Aus- und 
Fortbildungsabschlüsse besser bewerten 
und einschätzen zu können. 

Derzeit enthält das Portal 70 Länder-
profile, die über ausländische Berufsbil-
dungssysteme informieren und bei der 
Verortung eines ausländischen Berufsab-
schlusses im Bildungssystem des jeweili-
gen Landes helfen. Anhand von ca. 1.200 
Berufsprofilen können zudem ausländi-
sche Berufsqualifikationen mit deutschen 
Referenzberufen verglichen werden. 

Die Länder- und Berufsprofile werden 
von Experten aus der Anerkennungs- 
und Bewertungspraxis gemeinsam mit 
Wissenschaftlern erarbeitet. So wirken 
an der Erstellung von Länder- und Be-
rufsprofilen Redakteure sowohl der zu-
ständigen Stellen als auch des Institutes 
der deutschen Wirtschaft Köln mit.

Weiterführende Informationen:
Internetseiten der IHK FOSA:
www.ihk-fosa.de
Internetportal Anerkennung
in Deutschland:
www.anerkennung-in-deutschland.de
Internetportal BQ-Portal:
www.bq-portal.de
Informationsfilm (englisch):
www.youtube.com / Suchbegriff: „Qua-
lified for the job – even in Germany“

Wie kann ich als Unternehmer er-
kennen, welches Niveau die ausländi-
sche Ausbildung des Flüchtlings hat?

Grundsätzlich dürfte sich jeder Arbeitgeber 
im Bewerbungsgespräch selbst ein Bild 
davon machen können, ob die Sprach-
kenntnisse des Bewerbers für den Job 
ausreichend sind. Wenn er aber noch kein 
Gespräch hat führen können und entschei-
den muss, wen er zum Gespräch einladen 
möchte, können Angaben des Bewerbers 
über sein Sprachniveau gemäß dem ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen hilfreich sein. Dieser gliedert 
sich in sechs Stufen von A1 (Anfänger) bis 
C2 (Experten). Die Grobskala unterschei-
det in elementare Sprachanwendung (Ni-
veau A1 und A2), selbstständige Sprach-
anwendung (Niveau B1 und B2) und kom-
petente Sprachanwendung (Niveau C1 
und C2). Ziel der Integrationskurse ist es, 
dass die Teilnehmer nach Abschluss zu-
mindest über das Sprachniveau A2 oder 
B1 verfügen.

Niveau A2 / Die Person kann Sätze und 
häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, 
die mit Bereichen unmittelbarer Bedeu-
tung zusammenhängen, wie Informationen 
zu Person und Familie, Einkaufen, Arbeit. 
Damit ist eine Verständigung in einfachen, 
routinemäßigen Situationen möglich, in de-
nen es um einen einfachen und direkten 
Austausch von Informationen über vertrau-
te und geläufige Dinge geht. Mit einfachen 
Mitteln lassen sich eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und 
Dinge im Zusammenhang mit unmittelba-
ren Bedürfnissen beschreiben.
	
Niveau B1 / Die Person kann die Haupt-
punkte in einem Gespräch verstehen, wenn 
eine klare Standardsprache verwendet 
wird und wenn es um vertraute Dinge aus 
Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Sie ist in 
der Lage, die meisten Situationen zu be-
wältigen, denen sie auf Reisen im Sprach-
gebiet begegnet. Zudem kann sich die Per-
son einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche Interes-
sengebiete äußern, über Erfahrungen und 
Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen 

und Ziele beschreiben und zu Plänen und 
Ansichten kurze Begründungen oder Erklä-
rungen geben.
	
Niveau B2 / Die Person erfasst die Haupt-
inhalte komplexer Texte zu konkreten und 
abstrakten Themen, sie kann im eigenen 
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen ver-
stehen. Sie kann sich so spontan und flie-
ßend verständigen, dass ein normales Ge-
spräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut mög-
lich ist. Die Person spricht zu einem brei-
ten Themenspektrum klar und detailliert, 
erläutert einen Standpunkt zu einer aktuel-
len Frage und kann die Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten angeben.

Der Erwerb der Sprachkenntnisse erfolgt im 
Allgemeinen im Rahmen der Integrations-
kurse beim BAMF, die mit einer Prüfung 
auch der Sprachkenntnisse (schriftlich und 
mündlich) abschließen. Im Erfolgsfall be-
kommen die Absolventen je nach Leistung 
das Niveau A2 oder B1 bescheinigt. Liegt 
das Sprachniveau des Bewerbers unter-
halb des jeweiligen Anforderungsprofils, 
können der Arbeitnehmer oder der Arbeit-
geber entscheiden, ob er sich bzw. der Ar-
beitgeber ihn für ein höheres Sprachniveau 
fortbilden möchte. Diese berufsbezogene 
Sprachförderung steht unter dem Dach 
des so genannten ESF-BAMF-Programms. 
Ansprechpartner für Arbeitnehmer sind die 
Vermittler der Arbeitsagentur oder Jobcen-
ter, für die Arbeitgeber das BAMF.

Weiterführende Informationen:
Gemeinsamer Europäischer 
Referenzrahmen für Sprachen
www.europaeischer-referenzrahmen.de
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Willkommen in Deutschland, Deutsch 
lernen, Integrationskurse, Abschluss-
prüfungen, Skalierte Sprachprüfung 
Hotline zum ESF-BAMF-Programm 
„Berufsbezogene Sprachförderung“: 
Telefon 022192426 

Wie kann ich als Unternehmer ein-
schätzen, ob Flüchtlinge über ein
ausreichendes Sprachniveau verfügen? 
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Das BAMF bietet unter dem Dach des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) das 
ESF-BAMF-Programm „Berufsbezogene 
Sprachförderung für Menschen mit Mi-
grationshintergrund“ an, um Menschen 
mit Migrationshintergrund sprachlich und 
fachlich weiter zu qualifizieren und so de-
ren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Potenzielle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verfügen über einen Migrati-
onshintergrund und haben bereits einen 
Integrationskurs absolviert, so dass sie 
ausreichende Deutschkenntnisse vorwei-
sen (Teilnahmevoraussetzung ist mindes-
tens Sprachniveau A1 nach dem Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen). Das Angebot steht sowohl Ar-
beitssuchenden als auch sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Menschen 
offen, deren Sprachkenntnisse noch nicht 
ausreichen, um den (zukünftigen) Ar-
beitsalltag zu bewältigen. Im Allgemeinen
zahlen Arbeitgeber einen Kostenbeitrag 
von 3,20 Euro pro Unterrichtseinheit.

Innerhalb des Sonderprogramms „Wei-
terbildung Geringqualifizierter und be-
schäftigter älterer Arbeitnehmer in Un-
ternehmen“ (WeGebAU) ermöglicht die 
Bundesagentur für Arbeit auch eine Un-
terstützung der Arbeitgeber. Diese können

für eine Weiterbildung Geringqualifizier-
ter über den Arbeitgeberservice einen 
Zuschuss zum Arbeitsentgelt sowie eine 
Pauschale zu den Sozialversicherungs-
beiträgen beantragen. 

Seit der jüngsten Gesetzesnovelle können 
Asylbewerber auch an Integrationskursen 
kostenlos teilnehmen und die deutsche 
Sprache und Kultur erlernen. Vorher wur-
de nur anerkannten Flüchtlingen der Kurs 
bezahlt. Sie finden hauptsächlich in den 
Volkshochschulen statt. Das Problem: Der 
Staat hat zwar die gesetzlichen Grundla-
gen hierfür geschaffen, bisher aber kaum 
die notwendigen Kapazitäten aufgestockt.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte ins-
besondere an den Arbeitsgeberservice 
der Bundesagentur für Arbeit, die örtli-
chen Ansprechpartner in den Jobcentern 
sowie die Migrationssozialberatungsstel-
len. Zudem enthält die Förderdatenbank 
des Bundeswirtschaftsministeriums lan-
desspezifische Fördermöglichkeiten für 
Betriebe und Beschäftigte.

Weiterführende Informationen:
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Infothek, ESF-BAMF-Programm,
Förderperiode 2014-2020
Förderdatenbank des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft
und Technologie 
www.foerderdatenbank.de 

Wie kann ich als Unternehmer 
Flüchtlinge weiter sprachlich und 
fachlich qualifizieren?

Spezielle und spezifische Fördermög-
lichkeiten, die ausschließlich auf die 
Beschäftigung von Flüchtlingen zuge-
schnitten sind, gibt es kaum. Mögliche 
Ansatzpunkte wie die Integrationskurse 
des BAMF, die auch durch Asylsuchen-
de sowie geduldete Flüchtlinge genutzt 
werden können, sind beispielsweise die 
Möglichkeiten der Einstiegsqualifizierung
(§ 54 a SGB III), indem ein temporär be-
grenzter Zuschuss gewährt werden kann. 

Als Ansprechpartner stehen Ihnen ins-
besondere der Arbeitsgeberservice der 
Bundesagentur für Arbeit sowie die örtli-
chen Ansprechpartner in den Jobcentern 
mit Rat und Tat zur Seite. Ferner existie-
ren je nach Bundesland unterschiedliche 
Träger und Verbände, die in diesen Berei-
chen Unterstützung anbieten.

Weiterführende Informationen:
Bundesagentur für Arbeit:
www.arbeitsagentur.de
Arbeitgeberservice der 
Arbeitsagentur 
Servicerufnummer für Arbeitgeber 
0800 4 5555 20
www.arbeitsagentur.de
Pfad: Unternehmen

Gibt es Förderungsmöglichkeiten bei
der Beschäftigung von Flüchtlingen?
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Grundsätzlich haben in Deutschland le-
bende Asylbewerber Anspruch auf Leis-
tungen bei Krankheit, Schwangerschaft 
und Geburt gegenüber der Behörde, die 
für die Durchführung des Asylverfahrens 
zuständig ist. Die gesetzlichen Sozialver-
sicherungen sind für diesen Personen-
kreis in der Regel nicht zuständig.

Nach einer 18-monatigen Residenzzeit 
in Deutschland haben Asylbewerber die 
Leistungsberechtigung nach dem SGB 
II. Sie erhalten dann das so genannte Ar-
beitslosengeld-II und werden in der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung versicherungspflichtig. Sie können 
ihre Krankenkasse frei wählen.

Sobald der Asylbewerber eine abhängige 
Beschäftigung aufnimmt, wird er auto-
matisch Mitglied in der Deutschen Sozi-
alversicherung (Arbeitslosenversicherung, 
Rentenversicherung, Krankenversiche-
rung, Unfallversicherung und Pflegever-
sicherung). Dies gilt unabhängig vom 
Flüchtlingsstatus. Mit der Anmeldung der 
Beschäftigung bei seiner Krankenkasse 
erhält er eine Sozialversicherungsnum-
mer und eine Mitgliedsbescheinigung für 
den Arbeitgeber. Der Eintritt der Versi-
cherungspflicht begründet grundsätzlich
auch den Leistungsanspruch gegenüber 
dem jeweiligen Versicherungsträger.

Im Übrigen regelt der neue § 264 (1) S.2 
SGB V, dass die Krankenkassen für ärzt-
liche Leistungen zugunsten von Asylbe-
werbern aufkommen, wenn sie durch die 
Landesregierung oder eine von ihr beauf-
tragte oberste Landesbehörde zur Über-
nahme der Krankenhausbehandlung für 
Empfänger von Gesundheitsleistungen 
nach §§ 4,6 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes aufgefordert werden. Hierdurch 
soll die gesundheitliche Versorgung von 
Asylbewerbern erleichtert und die Kom-
munen bürokratisch entlastet werden.

Weiterführende Informationen:
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Willkommen in Deutschland, 
Banken und Versicherung,
Soziale Absicherung
Deutsche Sozialversicherung
www.deutsche-sozialversicherung.
de/index.html

Wie werden beschäftigte
Flüchtlinge sozialversichert?

Gerade eine Privathaftpflichtversicherung 
zur Abdeckung der Haftpflicht-Risiken als 
Privatperson aus den Situationen des täg-
lichen Lebens gehört zu den wichtigsten, 
wenngleich freiwilligen Versicherungsleis-
tungen. Hinsichtlich der Möglichkeit für 
Flüchtlinge, Privatversicherungen abzu-
schließen, existiert keine übergreifende 
Regelung zwischen den Versicherern.

So fordern einige Versicherer beispiels-
weise für den Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung die eindeutige Identifikation 
des Beitragszahlers. Dies muss nicht der 
Versicherte sein. Andere Versicherer hin-
gegen setzen als Grundvoraussetzung 
die Geschäftsfähigkeit des Antragstellers 
oder des potenziellen Versicherungs-
nehmers voraus. Dessen Identität muss 
zweifelsfrei nachgewiesen sein. Weiter 
muss ein fester Wohnsitz (Meldeanschrift) 
vorhanden sein, um die Korrespondenz 
sicherzustellen.

Diese Kriterien werden bei allen Kun-
den angesetzt. Bei der Risikobeurteilung 
spielt der Flüchtlingsstatus nach Anga-
ben der Versicherer keine Rolle, sofern 
eine behördliche Anerkennung als Asyl-
berechtiger oder Flüchtling vorliegt. 

Weiterführende Informationen:
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Willkommen in Deutschland, 
Banken und Versicherungen,
Versicherungen

Wie können Flüchtlinge private
Versicherungen abschließen?
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Zur Eröffnung eines Kontos verlangen die 
Banken üblicherweise ein Legitimations-
papier, etwa eine Aufenthaltsgenehmi-
gung oder ein Duldungsschreiben. Der 
künftige Kontoinhaber muss sich auswei-
sen können und ortsansässig gemeldet 
sein. Diese Meldeadresse kann auch eine 
Erstaufnahmeeinrichtung sein. Eine Ver-
änderung der Meldeadresse muss er der 
Bank unmittelbar mitteilen. Sie wird die 
Kontoeröffnung in der Regel verwehren, 
wenn ein Ablauf der Gültigkeit des Legiti-
mationspapiers bevorsteht.

Grundsätzlich werden die Konten als 
Guthabenkonten geführt, sofern nicht 
andere Sicherheiten oder ein regelmäßi-
ges Erwerbseinkommen die Einrichtung 
einer Kreditlinie rechtfertigen. Die Hinter-

legung einer Kautionsleistung (ca. 50 
Euro) zur Abdeckung von bankseitigen 
Abwicklungskosten, die durch einen 
plötzlichen Verzug des Kontoinhabers ins 
Ausland und die darauf folgende Liquida-
tion des Kontos resultieren, ist üblich.

Je nach Bundesland kann auch ein Kon-
trahierungszwang bestehen – also die 
Pflicht, jedermann eine Kontoeröffnung 
zu gewähren. Dies kann insbesondere 
bei Sparkassen der Fall sein, also auch 
zugunsten von Flüchtlingen.

Weiterführende Informationen:
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) / www. bamf.de
Pfad: Willkommen in Deutschland, 
Banken und Versicherungen, Banken

Wie können Flüchtlinge ein
Gehaltskonto eröffnen?

Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der 
Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge 
und Folteropfer e.V. (BAfF) ist der Dach-
verband der Behandlungszentren für Op-
fer von Menschenrechtsverletzungen und 
politischer Verfolgung. 

Derzeit sind in der BAfF 30 psychosoziale 
Behandlungszentren, Initiativen und Ein-
richtungen für die medizinische, psycho-
therapeutische und psychosoziale Versor-
gung und Rehabilitation von Opfern von 
Folter und anderen schweren Menschen-
rechtsverletzungen vernetzt. 

Zu den Förderern zählen die UNO-Flücht-
lingshilfe, die Europäische Kommission 
sowie das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
Neben Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit 
dient die BAfF auch dem Wissensaus-
tausch und -management ihrer Mitglieder, 
der Organisation von Weiterbildung und 
der Vermittlung von Experten.

Weitere Möglichkeiten der Betreuung bie-
tet zum Beispiel der Caritasverband.

Weiterführende Informationen:
Arbeitsgemeinschaft der Psycho-
sozialen Zentren für Flüchtlinge 
und Folteropfer e.V.
www.baff-zentren.org/

Gibt es Möglichkeiten der
psychologischen Unterstützung
von Flüchtlingen?
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Die Integration von Zuwanderern bewegt 
Unternehmen und IHKs schon seit lan-
gem: Angefangen bei Ausbildungsplätzen 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund 
über die Anerkennung im Ausland erwor-
bener Abschlüsse (IHK FOSA) bis hin zu 
Forderungen an Landes- und Bundespo-
litik reicht die Palette der Aktivitäten.

Ausbildung, Einstiegsqualifizierung und 
Praktika für Flüchtlinge bieten die IHKs 
über ihre Ausbildungs- und Fachkräf-
teberater an und stehen im engen Kon-
takt zu den Leitern der regionalen Be-
rufsbildungszentren und Berufsschulen, 
die entsprechende „Flüchtlingsklassen“ 
betreuen. Ergänzend kommen Infor-
mationsveranstaltungen für (potenziel-
le) Arbeitgeber, Bildungsmessen und 
Firmenkontakttage hinzu. In mehreren 
Bundesländern bringen sich die IHKs 
zusätzlich in lokale bzw. regionale Fach-
kräftebündnisse mit ein.

Neben der praktischen Arbeit vor Ort 
setzt sich die IHK-Organisation auch 
auf politischer Ebene ein. Dabei geht 
es beispielsweise um Neuregelungen 
im Aufenthaltsrecht und Bleiberechtsre-
gelungen für Personen, die eine Ausbil-
dung angefangen haben (3+2-Regelung), 
um die Ausstattung der berufsbildenden 
Schulen mit Lehrkräften, die die Quali-
fikation für Deutsch als Fremdsprache 
mitbringen oder eine stärkere Daten-
transparenz hinsichtlich des Bildungshin-
tergrunds der Flüchtlinge. Die IHK-Orga-

nisation setzt sich sowohl regional als 
auch bundesweit für eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen zur beruflichen 
Integration von Flüchtlingen ein. Auf Bun-
desebene hat ihr Dachverband, der Deut-
sche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) im Februar 2015 einen umfangrei-
chen Forderungskatalog veröffentlicht.

Forderungen der 
IHK-Organisation:

	Beschleunigung der Asylverfahren, da-
	 mit die Unternehmen und Flüchtlinge 
	 die nötige Planungssicherheit haben.
	Schneller Spracherwerb als Vorausset-
	 zung für eine gelingende Integration.
	Schnelle Qualifikationsfeststellung, da
	 mit auch für die Unternehmen klar ist,
	 über welche Ausbildung die Bewerber 
	 verfügen.

Weiterführende Informationen:
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK)
www.dihk.de

Wie engagieren sich die IHKs?

Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 
(BAMF) in Niedersachsen

Nähere Auskünfte zum Asylverfahren 
und zur Beschäftigung von Flüchtlingen 
in Ihrem Unternehmen erhalten Sie beim 
BAMF und dessen Außenstellen. 
Wichtig: Bitte lassen Sie sich mit einem 
„Einzelentscheider im Asylverfahren“ ver-
binden. Diese Mitarbeiter können als un-
mittelbar mit dem Asylverfahren Betrau-
te besonders valide Auskünfte erteilen.

Außenstelle M B 8 - Friedland

Heimkehrerstraße 16
37133 Friedland
Tel.:	0441/2060-0
Fax: 	 05504/9499317

Außenstelle M B 8 – 
Dépendance Oldenburg

Klostermark 70-80
26135 Oldenburg
Tel.: 	 0441/2060-0
Fax: 	 0441/2060-299

Außenstelle M B 9 - 
Braunschweig

Boeselagerstraße 4
38108 Braunschweig
Tel.: 	 0531/3545-0
Fax: 	 0531/3545-199

Außenstelle M B 10 - 
Bramsche

Im Rehagen 12
49565 Bramsche
Tel.: 	 0521/9316-490
Fax: 	 05461/9455-848

Wichtige Kontaktdaten 
für Unternehmen
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Ausländerbehörden

Während das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) lediglich über 
den Flüchtlingsstatus verbindlich befin-
det, entscheidet die zuständige Auslän-
derbehörde über die Art und Güte des 
Bleiberechts, die Ausübung einer beruf-
lichen Betätigung sowie über die Unter-
bringung von Flüchtlingen.
 

I.		 Landkreis Stade / 
		  Ordnungsamt

Am Sande 2 	
21682 Stade	
E-Mail: 		 info@landkreis-stade.de
Internet: 	www.landkreis-stade.de
Telefon: 	 04141/12-316
					     04141/12-360
					     04141/12-592
					     04141/12-309
					     04141/12-415
					     04141/12-495
					     04141/12-593
					     04141/12-308
					     04141/12-315
					     04141/12-328

II.	 Landkreis Cuxhaven / 
		  Ordnungsamt

Vincent-Lübeck-Straße 2	  
27474 Cuxhaven
E-Mail:	 	 info@landkreis-cuxhaven.de
Internet: 	www.landkreis-cuxhaven.de
Telefon: 	 04721/66-2073

III.	Landkreis Osterholz / 
		  Ordnungsamt

Osterholzer Straße 23	 
27711 Osterholz-Scharmbeck	  
E-Mail: 		 info@landkreis-osterholz.de
Internet: 	www.landkreis-osterholz.de
Telefon: 	 04791/930-423

IV.	Landkreis Rotenburg 
		  (Wümme) / Ordnungsamt

Hopfengarten 2		   
27356 Rotenburg (Wümme)	
E-Mail: 		 info@lk-row.de
Internet: 	www.lk-row.de
Telefon:	 04261/983-2313
					     04261/983-2307
					     04261/983-2303
					     04261/983-2304

V.	 Landkreis Verden / 
		  Ordnungsamt

Lindhooper Straße 67	 
27283 Verden (Aller)	  
E-Mail: 		 kreishaus@landkreis-verden.de
Internet: 	www.landkreis-verden.de
Telefon: 	 04231/15-276
					     04231/15-255
					     04231/15-631
					     04231/15-639

Wichtige Kontaktdaten 
für Unternehmen

Dienststellen der Bundesagen-
tur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit stellt zwar 
selbst keine Arbeitserlaubnisse für Flücht-
linge aus, muss aber in der Regel im 
Rahmen der Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis durch die zuständige Ausländer-
behörde zur Ausübung einer unselbststän-
digen Tätigkeit ihre Zustimmung erteilen. 
Dies gilt insbesondere im Rahmen der 
sog. „Vorrangprüfung“. Außerdem spielt 
sie bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen 
eine entscheidende Rolle.

I.		 Agentur für Arbeit Stade

Am Schwingedeich 2 	
21680 Stade	
Internet: 	www.arbeitsagentur.de 
Servicetelefon für Arbeitgeber 
(gebührenfrei): 0800/455520

II.	 Agentur für Arbeit 
		  Nienburg-Verden

Lindhooper Straße 9 	
27283 Verden	
Internet: 	www.arbeitsagentur.de 
Servicetelefon für Arbeitgeber 
(gebührenfrei): 0800/455520

Ansprechpartner in der 
IHK Stade

Die IHK Stade berät Sie gern im Zusam-
menhang mit arbeits-, asylrechtlichen 
oder arbeitsmarktpolitischen Fragen so-
wie zu geeigneten Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten. Geht es um die Frage 
der Vergleichbarkeit im Ausland erwor-
bener Berufsabschlüsse, steht Ihnen 
die IHK FOSA (Foreign Skills Approval) 
zur Verfügung. 

I.		 Arbeits- und asylrechtliche 
		  Auskünfte

RA Eike Thiel
Tel.: 		  04141/524-152
E-Mail: 	eike.thiel@stade.ihk.de

II.	 Arbeitsmarktpolitische 
		  Auskünfte

Katharina Zalewski
Tel.: 		  04141/524-148
E-Mail: 	katharina.zalewski@stade.ihk.de

III.	Auskünfte zur 
		  Aus- und Weiterbildung

ServiceCenter der IHK Stade
Tel.: 		  04141/524-188
E-Mail: 	bildung@stade.ihk.de 

IV.	Auskünfte zur Anerkennung 
		  beruflicher Qualifikationen

ServiceCenter der IHK Stade
Tel.: 		  04141/524-188
E-Mail: 	info@stade.ihk.de

Wichtige Kontaktdaten 
für Unternehmen
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Unser ServiceCenter bietet Ihnen als zentraler Anlaufpunkt 
umfassende Dienstleistungen an. Hier erwartet Sie ein Team, 
das Ihnen schnell und unkompliziert von

Montag bis Donnerstag 	   9 bis 17 Uhr
Freitag			     9 bis 15 Uhr

für Informationen und Erstberatungen zur Vefügung steht.

IHK Stade ServiceCenter, Am Schäferstieg 2, 21680 Stade
Telefon: 0 41 41/52 4-0, Fax: 0 41 41/52 4-111
Internet: www.stade.ihk24.de, E-Mail: info@stade.ihk.de


